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 STRUK 
 

Auszug aus der Niederschrift der 
Sitzung des Ausschusses für Strukturentwicklung, 
Wirtschaft, (EU-)regionale Zusammenarbeit und 

Tourismus 
vom 10.06.2021 

 
 

TOP Betreff Vorlage 
14. AG Charlemagne; Weiterführung der trinationalen AG 

Charlemagne und Kooperationsvereinbarung mit dem 
EVTZ EMR 
 

2021/0297 

 

Der Ausschuss für Strukturentwicklung, Wirtschaft, (Eu-)regionale Zusammenar-
beit und Tourismus diskutierte über eine Weiterführung der Kooperation im Hin-
blick auf die bisherigen Ergebnisse. 
 

Beschluss: 
Der Ausschuss für Strukturentwicklung, Wirtschaft, (Eu-)regionale Zusammenar-
beit und Tourismus befürwortete die Weiterführung der trinationalen Arbeitsge-
meinschaft (AG) Charlemagne auf Grundlage der verbindlichen Kooperation mit 
dem Europäischen Verbund zur territorialen Zusammenarbeit (EVTZ) der Euregio 
Maas-Rhein (EMR) und beauftragte die Verwaltung, in der Sitzung des Ausschus-
ses für für Strukturentwicklung, Wirtschaft, (Eu-)regionale Zusammenarbeit und 
Tourismus vom 25.11.2021 die Evaluation und einen Vorschlag zur Fortführung 
der Kooperation einzubringen. 
 
 

 
 

Abstimmungsergebnis: 
16 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen 
 

 
[Dokumentende] 
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Kooperationsvereinbarung 

Zwischen 

Dem Europäischen Verbund für Territoriale Zusammenarbeit Euregio Maas-Rhein 

(EVTZ EMR) 

 

Und 

der Trinationalen Arbeitsgemeinschaft CHARLEMAGNE 

(AG Charlemagne) 

 

zur Regelung und Vertiefung der Zusammenarbeit innerhalb des Europäischen Verbundes 
für Territoriale Zusammenarbeit 2.0 
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Artikel 1 - Ziel der Kooperationsvereinbarung

Ziel dieser Kooperationsvereinbarung ist es, die existierenden euregionalen politischen Strukturen und 
Ressourcen in Gestalt des Europäischen Verbundes für Territoriale Zusammenarbeit Euregio Maas-
Rhein (EVTZ EMR) sowie der Trinationalen Arbeitsgemeinschaft (AG) Charlemagne durch strukturelle 
Verbindung anzugliedern und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Euregio Maas-Rhein 
weiter zu vertiefen. 

Die Expertise in den bewährten Partnerstrukturen wird so langfristig gesichert, die euregionale 
Kooperation effizienter gestaltet sowie ein gesamtheitlicher Informationsfluss über die Ebenen und 
Gremien hinweg gewährleistet. 

 

Artikel 2 - Politische Vertretung der AG Charlemagne in den Gremien des EVTZ EMR  

1) Der Vorstand des EVTZ EMR trifft zur Gewährleistung der Beachtung der Belange bzw. der 
Vertretung der AG Charlemagne in Vorstand und Mitgliederversammlung des EVTZ EMR -wo 
notwendig- bilaterale Vereinbarungen mit den zuständigen Gremien der Teilregionen nach Maßgabe 
der dort jeweils geltenden Regeln und Bestimmungen.  
 
2) Die AG Charlemagne benennt ein Mitglied aus dem Vorstand des EVTZ EMR, welches auch der AG 
Charlemagne angehört, das ihre Interessen und Belange im Vorstand des EVTZ EMR vertritt und von 
Letzterem anerkannt wird. Eine Erhöhung der Anzahl der Vorstandssitze ist ausgeschlossen. 
 
3) Zur Vertretung der Belange der AG Charlemagne wird gem. Satz (1) in den betroffenen 
Partnerregionen aus dem Kreis ihrer jeweils in die EVTZ EMR Versammlung gewählten Mitglieder ein 
dazu befähigtes Mitglied bestimmt.  
 

4) Der EVTZ EMR Versammlung als politisches Dachorgan wird jährlich durch die AG Charlemagne 
Bericht über die erfolgten Tätigkeiten erstattet. Dies erfolgt durch die in Art. 5 Abs. 8 aufgeführte 
Kontaktperson. 
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Artikel 3 Interne Strukturen der AG Charlemagne

Die internen Gremien der AG Charlemagne werden weiterhin einberufen und organisiert wie zuvor. 
Der EVTZ EMR hat insoweit keine Zuständigkeit über die Gremien der AG Charlemagne. Ihr Aufgaben- 
und Funktionsumfang bleiben unverändert. Die Planung und Organisation der Sitzungen erfolgt jedoch 
in Absprache mit dem Büro des EVTZ EMR. 

 

Artikel 4 - Arbeitsgruppen 

1) Die bestehenden Arbeitsgruppen der AG Charlemagne werden von den jeweils Verantwortlichen 
weitergeführt. 

2) Arbeitsgruppen werden thematisch mit dem Büro und den bestehenden Arbeitsgruppen des EVTZ 
EMR koordiniert und abgestimmt. 

3) Die bestehenden Zuständigkeiten der Arbeitsgruppen des EVTZ EMR bleiben unberührt. 

 

Artikel 5  Ressourcen 

1) Zur inhaltlichen Umsetzung der Ziele dieser Vereinbarung und zur effektiven Anbindung der AG 
Charlemagne an die Strukturen der EVTZ EMR ordnet die AG Mitarbeitende als Koordinatoren an den 
EVTZ EMR ab.  

2) Der/die abgeordnete/n Mitarbeiter/in ist dazu angehalten, entsprechend einer 0,6 VZÄ in der 
Geschäftsstelle des EVTZ EMR anwesend zu sein. Ausgenommen hiervon sind externe Termine im 
Auftrag der Partnerschaft, bzw. des EVTZ EMR. Die Teilnahme an den Teambesprechungen ist 
verpflichtend.  

3) Der/die abgeordnete/n Mitarbeiter/in bringt die relevanten Themen und Aufgaben seitens der AG 
Charlemagne in die EMR-Strukturen sowie Abläufe ein (und vice versa). 

4) Gleichzeitig fungiert die Koordination als Referent/in/en der AG Charlemagne beim EVTZ EMR und 
unterstützt dabei insbesondere Aufbau und Koordination thematischer Arbeitsgruppen, die 
Generierung/Entwicklung von Projekten inklusive der Ausarbeitung und/oder Begleitung von 
Förderanträgen, sowie die weitere Arbeit des EVTZ EMR Büros. 

5) Die weiteren Arbeitsaufgaben werden in Abstimmung mit der Geschäftsführung des EVTZ Euregio 
Maas-Rhein definiert. 

6) Die Fachaufsicht für die o.g. Mitarbeitenden obliegt der Geschäftsführung des EVTZ EMR, diese 
unterliegen den Regelungen des EVTZ EMR in Bezug auf die internen Abläufe. Das Arbeitsverhältnis 
mit dem/der abordnenden Arbeitgeber/in besteht unverändert fort, die Dienstaufsicht sowie 
Weisungsbefugnis verbleibt beim/bei der Arbeitgeber/in. 
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7) Für die abgeordneten Mitarbeitenden trägt die AG Charlemagne die Personal- sowie anfallende 
Reisekosten. 

8) Zusätzlich stellt der EVTZ EMR ein/e Mitarbeiter/in als Kontaktperson and Project 
ein.  

9) Neben den Personalkosten gem. Abs. 7 wird ein Beitrag zum Büro des EVTZ EMR in Höhe von 20.000 
Euro pro Jahr vereinbart. Mit diesem Beitrag werden anteilig die Personalkosten der Kontaktperson 
sowie sächlich die Sekretariatsarbeit, Übersetzungstätigkeiten, Kommunikation und das 
Finanzmanagement im Rahmen der Kooperation gewährleistet. Letztere werden von der 
Kontaktperson betreut und, falls notwendig, abgerechnet. 

 

Artikel 6 - Änderung und Aufkündigung dieser Kooperationsvereinbarung 

1) Für die Änderung oder Aufkündigung dieser Kooperationsvereinbarung wird eine satzungsgemäße 
Entscheidung der EMR EVTZ-Versammlung oder Zweidrittelmehrheit des AG Charlemagne-Vorstandes 
benötigt. Der Austritt erfolgt mit Ablauf einer Frist von sechs Monaten ab dem Stichtag des 
Austrittsentschlusses. 

Im Falle der Nichterfüllung der vertraglich festgelegten Pflichten sind für beide beteiligten Parteien 
Maßnahmen bis hin zur Aufkündigung der Kooperationsvereinbarung möglich. 

2) Zur Evaluierung der Zusammenarbeit ist eine Evaluierung über den Mehrwert der Partnerschaft für 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit nach einjährigem Bestehen der Kooperation vorgesehen. 

Die gem. Artikel 5 (8) einzustellende Kontaktperson erstellt dafür einen schriftlichen 
Evaluationsbericht, über welchen nach einem Jahr nach Inkrafttreten der vorliegenden 
Kooperationsvereinbarung in der AG Charlemagne Vorstandsversammlung und der EVTZ EMR 
Versammlung beraten wird. 

 

Artikel 7  Laufzeit 

Diese Kooperationsvereinbarung behält ihre Gültigkeit bis zu einem gegenteiligen Beschluss gemäß 
Art. 6 dieser Vereinbarung. 

 

Artikel 8  Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages 
im Übrigen unberührt. 
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Vereinbart am 28.04.2021

 

  

Für den EVTZ Euregio Maas-Rhein  Für die AG Charlemagne 
   

 
 
 
 

Luc Gillard 
Vorsitzender 

EVTZ Euregio Maas-Rhein 
 

Sibylle Keupen 
Oberbürgermeisterin 

Stadt Aachen 
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